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Leitsatz

Verletzung im Recht auf Gleichbehandlung von Fremden untereinander durch Nichtzuerkennung des Status eines

subsidiär Schutzberechtigten betreffend einen Staatsangehörigen von Afghanistan; mangelhafte Auseinandersetzung

mit der sich äußerst rasch ändernden Situation betreffend die kriegerische Auseinandersetzung zwischen den Taliban

und der afghanischen Regierung und ihren Truppen; mangelhafte Prüfung der laufenden Entwicklung bei extremer

Volatilität der Sicherheitslage auch in Orten der innerstaatlichen Fluchtalternative

Rechtssatz

Das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) geht im angefochtenen Erkenntnis vom 01.07.2021 davon aus, dass für den

Beschwerdeführer in den Städten Mazar-e Sharif und Herat eine (Neu-)Ansiedlungsmöglichkeit gegeben sei, weil das

Niveau an willkürlicher Gewalt so gering sei, dass für Zivilisten keine Gefahr erheblicher EingriEe in ihre psychische

oder physische Unversehrtheit bestehe.

Damit verkennt das BVwG seine aus Art2 und 3 EMRK folgende VerpHichtung zu beurteilen, ob für den

Beschwerdeführer im Falle einer Rückkehr in die vom BVwG in Betracht gezogenen Orte in seinem Herkunftsstaat eine

reale Gefahr einer Verletzung der genannten Grundrechte, insbesondere eine ernsthafte Bedrohung seines Lebens

oder seiner Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen

Konfliktes bestehen würde:

Auf Grund der im Zeitpunkt seiner Entscheidung verfügbaren Länderinformationen, insbesondere des

Länderinformationsblatt vom 11.06.2021, das das BVwG seinen Feststellungen auch zugrunde legt, war für das BVwG

mit diesem Zeitpunkt erkennbar, dass auf Grund der aktuellen Entwicklungen in Afghanistan die Gefahr einer das

ganze Land betreEenden kriegerischen Auseinandersetzung zwischen den Taliban und Regierungstruppen und damit

eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines

innerstaatlichen KonHiktes für Angehörige der Zivilbevölkerung wie dem Beschwerdeführer gegeben war. So wird etwa

im Länderinformationsblatt vom 11.06.2021 nicht nur von einer vielfach befürchteten massiven Verschlechterung der

Sicherheitslage im Falle des Abzuges internationaler Truppen berichtet, sondern auch darüber, dass sich die
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Sicherheitslage nach dem erfolgten Truppenabzug tatsächlich stetig verschlechtert hat. In diesem Sinne halten die

genannten Länderinformationen ausdrücklich fest, dass auf Grund des US-Truppenabzuges der Beginn "eine[r]

neue[n] Phase des KonHikts und des Blutvergießens", der "Zusammenbruch der afghanischen Regierung" und die

"Übernahme durch die Taliban" zu befürchten sei, und verweisen in diesem Zusammenhang darauf, dass die

"LuftwaEe, vor allem die der Amerikaner, [...] in den vergangenen Jahren entscheidend dazu beigetragen [hat], den

Vormarsch der Taliban aufzuhalten". Die Kampfhandlungen zwischen Taliban und Regierungstruppen hätten seit dem

Abzug der internationalen Truppen im April stark zugenommen, die Taliban "den Druck in allen Regionen des Landes

verstärkt" und "seit Beginn des Truppenabzugs am 1.5.2021 bis Anfang Juni mindestens zwölf Distrikte erobert".

Auch auf Grund der breiten medialen Berichterstattung über die Entwicklungen in Afghanistan, die für das BVwG als

notorisch gelten können, musste das BVwG davon ausgehen, dass die Sicherheitslage in Afghanistan als extrem volatil

einzustufen ist.

Vor diesem Hintergrund war das BVwG damit verpHichtet, das Vorliegen einer realen Gefahr einer Verletzung des Art2

oder 3 EMRK bei einer Rückkehr des Beschwerdeführers angesichts der sich nahezu täglich ändernden Situation in der

kriegerischen Auseinandersetzung zwischen den Taliban und der afghanischen Regierung und ihren Truppen

eingehend auch im Hinblick auf die laufende Entwicklung zu prüfen. Dieser VerpHichtung genügt das BVwG in dieser

besonderen, durch eine extreme Volatilität auf Grund einer sich äußerst rasch verändernden Sicherheitslage

gekennzeichneten Situation nicht, wenn es momentbezogen eine kriegerische Auseinandersetzung an bestimmten

Orten verneint, ohne die ernsthafte Bedrohung durch eine nachvollziehbar befürchtete, landesweit bereits teilweise

tatsächlich eingetretene und möglicherweise auch an den vom BVwG für eine Rückkehr des Beschwerdeführers in

Betracht gezogenen Orten unmittelbar bevorstehende wesentliche Verschlechterung der Sicherheitslage mit in den

Blick zu nehmen.

Indem das BVwG somit ausschließlich momentbezogen von einer im Hinblick auf Art2 und 3 EMRK zulässigen

Rückkehrsituation des Beschwerdeführers ausgegangen ist, ohne dabei der sich rasch ändernden, durch sich

intensivierende kriegerische Auseinandersetzungen zwischen den Taliban und afghanischen Regierungstruppen

gekennzeichneten Sicherheitslage Rechnung zu tragen, hat es sein Erkenntnis mit Willkür belastet.

(siehe auch E vom 05.10.2021, E2818/2021)

Entscheidungstexte

E3047/2021

Entscheidungstext VfGH Erkenntnis 24.09.2021 E3047/2021

E2818/2021

Entscheidungstext VfGH Erkenntnis 05.10.2021 E2818/2021

Schlagworte

Asylrecht, Ermittlungsverfahren, Entscheidungsbegründung, Rückkehrentscheidung

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VFGH:2021:E3047.2021

Zuletzt aktualisiert am

02.12.2021

Quelle: Verfassungsgerichtshof VfGH, http://www.vfgh.gv.at

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

https://www.jusline.at/entscheidung/694332
file:///Dokument.wxe?Abfrage=Vfgh&Dokumentnummer=JFT_20210924_21E03047_00
https://www.jusline.at/entscheidung/686767
https://www.jusline.at/entscheidung/686767
file:///Dokument.wxe?Abfrage=Vfgh&Dokumentnummer=JFT_20211005_21E02818_00
https://www.jusline.at/entscheidung/694332
https://www.jusline.at/entscheidung/694332
http://www.vfgh.gv.at
file:///

	RS Vfgh 2021/9/24 E3047/2021, E2818/2021
	JUSLINE Entscheidung


